
die Stadt Vöhrenbach vom 26.09.2018

Der Gemeinderat der Stadt Vöhrenbach hat am 26. September 2018 folgende
"Richtlinien über Ehrungen durch die Stadt Vöhrenbach" erlassen:

Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Dank-Medaille der Stadt
Vöhrenbach

$ 1
Sinn und Zweck der Ehrung

(1) Die Stadt Vöhrenbach ehrt Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen und
Gruppierungen, die
a) sich besondere Verdienste um das Gemeinwohl der Stadt erworben haben.
b) sich allgemein im Bund, Land oder Landkreis besonders verdient gemacht haben
c) besondere kulturelle, soziale oder sonstige Leistungen, auch überörtlich, erbracht

naDen
d) herausragende Leistungen erbracht haben, welche das Ansehen der Stadt

gefördert haben.

Symbol der Ehrung

Sichtbare Zeichen derEhrung sind
a) die Verleihung des Ehrenbürgerrechts
b) die Verleihung der Dank-Medaille der Stadt Vöhrenbach

$ 3
Ehrungsausschuss

(1 ) Im Anschluss an die jeweilige konstituierende Sitzung eines neu gewählten
Gemeinderatsgremiums bestellt der Gemeinderat einen "Ehrungsausschuss
beratenden Ausschuss gem. $ 41 GemO.

als

(2) Der Ehrungsausschuss setzt sich zusammen aus je einem Mitglied der im Gemeinde-
rat vertretenen Fraktionen, den Ortsvorstehern sowie je zwei Vertretern der kulturellen
und sportlichen Vereine als sachkundige Bürger gem. $$ 15, 41 GemO. Als Vertreter
der kulturellen oder sportlichen vereine können auch Gemeinderatsmitglieder oder
Ortsvorsteher, welche in den Ehrungsausschuss bestellt werden. in Personalunion
fungieren.

$ 4

Verleihung des Ehrenbürgerrechts

(1) Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung. welche die Stadt Vöhrenbach



zu vergeben hat. Es wird sehr selten verliehen, damit die Bedeutung dieser Ehrung
nicht entwertet wird. Es ist eine reine Ehrenbezeichnung und weder mit besonderen
Rechten noch Pflichten verbunden. Der Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft ist
nicht Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts.

(2) Es kann Personen, die sich in besonderem, außerordentlich hohem Maße um die
Stadt, deren Stadtteile und deren nachhaltige positive Entwicklung und
Reputation verdient gemacht haben, verliehen werden.

(3) Das Ehrenbürgerrecht wird in besonders feierlichem Rahmen durch die
Überreichung der Ehrenbürgerurkunde und der Dank-Medaille der Stadt in Gold
verliehen.

Verleihung der Dank-Medaille der Stadt Vöhrenbach
$ 5

(1) Die Stadt Vöhrenbach kann an Persönlichkeiten, Vereine, Gruppierungen oder
Institutionen, die sich langjährige und/oder besondere Verdienste um die Stadt
Vöhrenbach oder das Gemeinwohl erworben haben. die Dank-Medaille der Stadt
verleihen.

$ 6
Form der Dank-Medaille

(1) Die Dank-Medaille hat die Form einer runden bronzefarbenen Münze.
Sie zeigt
a) auf der vorderseite das Stadtwappen und die Worte: ''Stadt Vöhrenbach
b) aufder Rückseite die Worte: ''ln Dank und Anerkennung''

(2) Die Dank-Medaille wird mit einem Etui und zusammen mit einem Anstecker und einer
Urkunde verliehen.

$ 7
Verfahren

(1) Die Ehrung kann von Organisationen. Vereinen, Institutionen, den städtischen
Gremien, dem Bürgermeister sowie von Einzelpersonen vorgeschlagen werden
Hierbei gilt für die Berücksichtigung der Vorschläge im laufenden Kalenderjahr
die jährlich von der Verwaltung vorgegebene vorschlagsfrist.

(2) Die Vorschläge sind grundsätzlich in Form eines schriftlichen Antrages mit
ausführlicher Darstellung der besonderen verdienste des/der zu Ehrenden bei
der Stadtverwaltung einzureichen. Ausnahmen von der Schriftform sind im
Einzelfall zulässig. Sachbearbeitende Dienststelle ist die Hauptverwaltung.

(3) Der Gemeinderat entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung auf Vorschlag des
Ehrungsausschusses über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der



(4) Die Ehrungen werden in würdiger Form, in der Regel im Rahmen eines jährlich
stattfindenden "Ehrungsabends". durch den Btlrgermeister verliehen.

(5) Der Gemeinderat kann das Ehrenbürgerrecht und/oder die Dank-Medaille in
besonders begründeten AusnahmefäHen mit einer Mehrheit von 3/4 seiner Mitglieder
entziehenl in solchen Fällen sind Verleihungsurkunde und Dank-Medaille
zurückzugeben

Ehrung für besondere Leistungen und sonstige Auszeichnungen

8

(1) Außerhalb der Ehrungen im Sinne vorgenannter Bestimmungen kann der

11 HS U $HËn u Eike':.:
a) eine Urkunde.oder
b) eine Dank-Medaille mit Urkunde.
c) einen Geschenkgutschein/und oder
d) auf sonstige angemessene Weise
auszeichnen.

EBBE Igel äl l111sum=s',-'"..:."-"

11. Verleihung der Sportlermedaille der Stadt Vöhrenbach

Sinn und Zweck der Ehrung

{:"

$ 10
Symbol der Ehrung

Als sichtbares Zeichen der Ehrung wird eine Medaille (Sportlermedaille) in den Stufen
Gold, Si ber und Bronze mit einem Etui, zusammen mit einer Verleihungsurkunde.
UDerreicnt. ' '



$ 11
Form der Medaille

Die Medaille hat die Form einer runden Münze mit einem Durchmesser xfon 60 mm
(t=rwachsene) bzw. 50 mm (Jugendliche). Sie zeigt: " ' '---' -"-- vv ------

a)
auf der vorderseite das Stadtwappen sowie die Wappen der Stadtteile und die
Worte "Stadt Vöhrenbach", "Hammereisenbach", "Langenbach", "Urach",

b) auf der Rückseite:
aa) ß49dgl11giËILElwBchsene:

bb) Id9ggl119.iËlEJygendliche re sportliche Leistungen".

Die Worte: "Für besondere Leistungen im Jugendsport"

$ 12
Antragsverfahren

(1) Für das Verfahren gilt grundsätzlich $ 7 Abs. 1 , 2, und 4 dieser Richtlinien

f:"
(2) Die Ehrung soll nach Möglichkeit kalenderjährlich stattfinden

Leistungsklassen

(1 )

a) Medaille an Erwachsene

aa) !n..grid:
- Olympische Spiele -- Teilnahme -
Weltmeisterschaften - Teilnahme -
Europameisterschaften - 1. bis 3. Platz -

' Deutsche Meisterschaften oder vergleichbare Wettkämpfe auf nationaler

- Weltcup - 1. bis 10. Platz -

' ::=EIËBß RE:fll ::Frei.=EE:'::':':HH-';'.



bb) !QSilber:
- Europameisterschaft -- Teilnahme -
- Weltcup - 10. bis 20. Platz -

' Europacup oder gleichwertige internationale Wettbewerbe - 1. bis lo.

' Deutsche Me sters lhaHe6.oder vergleichbare Wettbewerbe auf
- Baden-Würüembergische Meisterschaften - 1 . bis 4. Platz -

Sonstige Landesmeisterschaften - 1 . bis 4. Platz -

IT !ËU E:F11 3 U! HE:lahm 11",,.
cc) !!! Bronze:

' nationa er Ebener . 7afts lodpl vergleichbare Wettbewerbe auf

: namnlËI :gu ni.?.H:.:,;ü;..- ...,

b) Medaille an Jugendliche

aa) iD.Gold:
- Weltmeisterschaften - Teilnahme --
- Internationale Wettkämpfe - 1. bis 5. Platz
' Deu sche Meisterschaften oder vergleichbare Wettbewerbe auf

bb in Silber:
- Internationale Wettkämpfe - 6. bis 10. Platz
' Deu sche Meisterschaften oder vergleichbare Wettbewerbe auf

iEllË1 18ËXun am.i,li.:!,:;E;::s'.", ' ''; ; --;.
IT;ltHgB'! :: !: i5zul".

cc) h Bronze;

' Meiste schaften auf Verbandsebene (Südbaden. Baden oder



Leistungsklasse - 1. und 2. Platz

SI.U=:::i !::.Ë'i.:'?=1'R%Ë!?ZFEE=.=T5'ns 2'-";- '"--g.- ";.",
(3) Maßgebendxfür die Bereichszuordnung (Senioren, Erwachsene oder

'" nicni aas Lebensalter, sondern die Teilnahme in der jeweiligen

''' HgB u:m nBW3Eä IZÜIEä ;n,--,

''' !;Ë ËEË$EH :lä::.
111. Ehrungen für kommunale Tätigkeiten

Sinn und Zweck, Form der Ehrung

(2) Als Ehrenzeichen wird die " Dank-Medaille der Stadt Vöhrenbach" mit Anstecker
im Etui in Gold, Silber oder Bronze nebst Erinnerungsurkunde verliehen.

Regelung für Gemeinderats- und Ortschaftsratsmitglieder

(1) Das Ehrenzeichen mit Urkunde erhält, wer eine bestimmte Anzahl \rOn i-.',--- :.
GemeinderatoderOrtschaftsrattätigwar. '' ''--'-' --' -v-- "a'''G-l 1111

15

Es werden verliehen:
a) Dankmedaille in Bronze
b) Dankmedaille in Silber
c) Dankmedaille in Gold

nach 5 Jahren
nach 10 Jahren
nach 15 Jahren

(2) EmscDaHPraehr ausbesghlichzeitiger Zugehörigkeit zum Gemeinderat und zum

(3) Bei Zugehörigkeit zu einem der in Abs. l genannten Gremien unter 5 Jahren wird



diese Tätigkeit nach Ausscheiden durch Aushändigung einer Urkunde geehrt.

. S 16
Personenkreis, begründete Ausnahmen von der Zeitbindung

(1) eichen kann über $ 15 hinaus auch an verdie hen

(2) Für das Verfahren gelten $$ 7 und 15 dieser Richtlinien sinngemäß.

Ehrungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

''' n=Hiiipii.Ei,:='z 89n,E=u:i;x'n==g,i=5äl,=='Ëü?H

17

a) Dan.kurkunde nach 20 Jahren
b) Florianmedaille in Bronze nach 25 Jahren
c) Flonanmedaille in Silber nach 35 Jahren
d) Florianmedaille in Gold nach 40 Jahren.

Antragsberechtigt ist der Kommandant der Gesamtwehr.

(2) Die Medaille wird mit einem Etui zusammen mit einer Urkunde verliehen

(3) Dienstzeiten in der Jugendfeuerwehr werden frtlhestens ab N '" - ... . . . ' .
aufdie Jubiläumsdienstzeit angerechnet. ' ''-----' '-'.' -'u--- iv. L.euerisjanr

(4) Bei besonderer verdienstvoller Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr kann auch
eine Ehrung nach anderen vorschriften dieser Richtlinien in Betracht kommen.

$ 18
Form der Medaille

Die Medaille hat die Form einer runden Münze mit einem Durchmesser von 50 mm. Sie

auf der Vorderseite St. Florian und die Worte: "Gott zur Ehr -- dem Nächsten zur

b) auf der Rückseite die Worte: "Für treue Dienste bei der Freiw. Feuerwehr Vöhrenbach'



IV. Blutspenderehrungen

$ 19

(1) Für Blutspenderehrungen gelten die Regelungen in Ziffer G) des Anhangs zu den
Richtlinien über Ehrungen der Stadt Vöhrenbach (Anlage l).

(2) Die Ehrung von Blutspendern soll nach Möglichkeit in den Ehrungsabend integriert
werden.

V. Schlussbestimmungen

$ 20
Inkrafttrete n

Diese Richtlinien treten rückwirkend zum 1 . Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig treten die
Richtlinien über Ehrungen der Stadt Vöhrenbach vom 16. Februar 2004 außer Kraft.

Vöhrenbach, den 26

gez.

Robert Strumberger
Bürgermeister

Hinweis

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
WürHemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzungwird nach
$:4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung
dieser Satzung gegenüber der Stadt Vöhrenbach geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt.
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletztworden sind.

Beurkundun

Vorstehende Satzung wurde entsprechend der Satzung über öffentliche Bekanntmachungen
vom 12. März 1979 durch Abdruck des vollen Wortlauts im Bregtalkurier vom 17.10.2018 öffentlich
bekannt gemacht. Die Satzung ist am 18.10.2018 in Kraft getreten.

Vöhrenj?ach, den 12.1 1 .2018

\
Angels Klein
Stellv. Leiterin Hauptamt


